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3. bekrliftigt Ihre Feststellung, daß alle einschlägigen 
Bestimmungen der Kri~nung in der Anlage zum Haager 
Abkommen von 1907 sowie des Genfer Abkommens vom 
12. August 1949 zum Scbutze von Zivilpersonen in Kriegs

> zeiten nach wie vor auf das seit 1967 von Israel besetzte 
syrische Hoheitsgebiet Anwendung finden, und fordert alle 
Verttagsparteien dieser Obereinkilnfte auf, ihre Verpflichtun
gen aus diesen ÜbereinkiInften unter allen Umständen ein
zuhalten beziehungsweise deren Einhaltung sicherzustellen; 

4. stellt erneut fest, daß die andauernde Besetzung des 
syrischen Galan und dessen De-facto..Annexion ein Hindernis 
auf dem Wege zur HerbeifOhrung eines gerechten, umfassen
den und dauerhaften Friedens in der Region darstellen; 

5. verlangt erneut, daß sich Israel in Durchfilhrung der 
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats aus dem 
gesamten besetzten syrischen Galan zurückzieht; 

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm1ung 
auf ihrer filnfzigsten Thgung über die Durchfilhrung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten. 
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49188. Frledensprozeß Im Nahen Osten 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweu auf ihre Resolution 48/58 vom 14. Dezember 
>1993 und die Resolution 1994/29 des Wirtschafts- und 
Sozia1rats vom 27. Juli 1994, 

betonend, daß die Herbeifilbrung einer nmfassenden, ge
rechten und dauerhaften Regelung des Nahostkonflikts maß
geblich zur Festigung des Weltfriedens und der intemationaIen 
Sicherheit beitragen wird, 

unter HinweU auf die Abhaltung der Friedenskonferenz 
l1ber den Nahen Osten am 30. Oktober 1991 in Madrid auf der 
Grundlage der Resolutionen des Sicherheitsrats 242 (1967) 
vom 22. November 1967 und 338 (1973) vom 22. Oktober 
1973 und die anschließenden bilateralen Verhandlungen sowie 
die Thgungen der molti1atera1en Arbeitsgruppen und erfreut 
über die breite internationale Unterstützung für den Friedens
prozeß, 

feststellend, daß die Vereinten Nationen an der Tätigkeit 
der molti1atera1en Arbeitsgruppen auch weiterhin voll und 
positiv als extraregiooaIer Thilnehmer mitwirken, 

eingedenk der von der Regierung des Staates Istael und der 
PaIästioensischen Befreiungsorganisation am 13. September 
1993 in Washington unterzeichneten Gnmdsatzerklärun~11ber 
Regelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung und 
des danach am 4. Mai 1994 in Kairo unterzeichneten Ab
kommens über den Gaza-S1reifen und das Gebiet von Jericho" 
sowie ihrer Vereinbarung vom 29. August 1994 über die 
vorbereitende Übertraguiig von Befugnissen und Verant
wortlichkeiten, 

sowie eingedenk des am 14. September 1993 in Washingtun 
unterzeichneten Abkommens zwischen Israel und Jotdanien 

'" SIehe C8rnogIe __ for _ -. The HtIgue 

Conventions and DfJc/amtIons of 1899 and 19f1l (New Ymk, 0xf0nI 
UDivemity ~ 1915). 

über eine gemeinsame 'Thgesordmmg, der am 25. Juli 1994 
von Jotdanien und Israel unterzeichneten BrkllIrung von 
Wasbiogton127 und des Jordanisch-Israelischen Friedensver
trags vom 26. Oktober 1994, 

mit Genugtuung über die Erklärung des vom 30. Oktober 
bis 1. November 1994 in Casahlanca ahgehaItenen Wirt
schaftsgipfels für den Nahen Osten und Nordafrika128

, 

1. begrl4fJt den in Madrid begunnenen Friedensprozeß 
und unterstützt die danach eingeleiteten bllateralen Verhand
lungen; 

2. betont die Wichtigkeit und Notwendigkeit eines 
umfassenden, gerechten und dauerhaften Friedens im Nahen 
Osten; 

3. bekundet Ihre uneingeschrilnkte Unte:rstfJt1.ung für die 
bisherigen Fortschritte im Friedensprozeß, insbesondere die 
von der Regierung des Staates Istael und der Pallistinensiscben 
Befreiuagsorganisation unterzeichnete Clrundsatzerkllg 
über Regelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung. 
das danach von der Regierung des Staates Israel und der 
PalIIstinensischen Befreiungsorganisation, der VdilleteJm des 
palfistinensiscben Volkes, unterzeichnete Abkommen über den 
Gaza-Streifen und das Gebiet von Jericho, ihre Vereinbarung 
vom 29. Angust 199411ber die vorbereitende Übertragung von 
Befugaisaen und Verantwortlichkeiten und das Abkommen 
zwischen Israel und Jordanien über eine gemeinsame Thges
ordnung, die von Jotdanien und Israel am 25. Juli 1994 
unterzeiehnete Erklärung von Wasbington und den jordanisch
israelischen Friedensvertrag vom 26. Oktober 1994, die 
wichtigen Schritte auf dem Wege zu einem umfassenden, 
gerechten und dauerhaften Frieden im Nahen Osten darstellen, 
und fordert alle Parteien nachdtl1ck1ich zur Umsetzung der 
getroffenen Vereinbarungen auf; 

4. betont die Notwendigkeit, bei den anderen 'Thil
verhandlungen der arabisch-israelischen Verhandlungen im 
Rahmen des Friedensprozess rasche Fortschritte zu erzielen; 

5. begrl4fJt die Ergebnisse der am 1. Oktober 1993 in 
Washington ahgehaltenen Konferenz zur UntersHltzllng des 
Friedens im Nahen Osten, namentlich die Einsetzung des Ad
hoc-Verbindungsausschusses und die anschließende Arbeit der =::e::t:' der Weltbank, begrüßt außerdem die vom 

vorgenommene Ernennuag des 
"Sonderkoordin der Vereinten Nationen in den besetzten 
Gebieten" und fordert die Mitgliedstaaten nachdrilcldich auf, 
dem paJllstinensischen Volk wilhre.nd der Übergangszeit rasch 
wirtschaftliche, finanzielle und technische Hilfe zu gewilbren; 

6. forden alle Mitgliedstsaten at.if, den Parteien in der 
Region wirtschaftliche, finanzielle und technische Hilfe zu 
gewllhren und den Friedensprozeß zu unterstl1tzen; 

7. ur der A14tfassung, daß die Vereinten Nationen durch 
eine aktive Mitwirkung am Friedensprozeß im Nahen Osten 
und durch die Unterstl1tzung der Verwirklichung der Gnmd
satzerklärung einen positiven Beitrag leisten können; 

'" Al49ßOO.S/19941939, Anhang; siehe 0jfIcIal RßctmIs oftIuJ Security 
Cound/, Forty-1IinIh r ...... SuppIement/o,July. AusustandSeptanlJe 1994, 
l»Immont SlI9941939. 

'" Al49/645, AIIIIang. 
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8. btifiJrwortet die regionale Entwicklung und Zusam
~~~~~~E~~~~~ 
von Madrid bereits mit ~ Arbeit begonnen wurde. 
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49189. Verwirklichung der ErkIIInmg iiber die GewIIh
nmg der UDBI>bI!ngIgkeIt. an koloDlale LiInder und 
VIIIker 

Die GeneralversCl1ll11llung, 

. 1/IlCh Pr4fung des Berichts des Sonderausschusses fIIr ~ 
Stand ~ Verwirklichung ~ Erklärung über die Gewllhrung 
~ Unabhängigkeit an koloniale Län~ und Vößrer12", 

unter Hinweis ~ ihre Resolution 1514 (XV) vom 
14. JJezember 1960 mit ~ Erklärung Ober die Gewllhrung ~ 
Unabhängigkeit an koloniale ~ und Völlrer sowie ~ alle 
ihre danach verabschi~ Resolution~ betreffend die Ver
wirklichung ~ Erklärung, zuletzt Resolution 48152 vom 
10. Dezember 1993, und die einschillgigen Resoluti~ des 
Sicherheitsrats, 

in Anerkennung dessen, daß die restlose Beseitisung des 
Kolonialismus eine ~ Prioritäten ~ Vereinten Nation~ fIIr 
die 1990 bego=e Dekade ist, 

sich zutiefst ~ Notw~di~t, rasch Maßnahmen 
zur Beseitigung ~ l~ des ~lonialismus bis 
zum Jahr 2000 zu ergreifen, wie in ihrer Resolution 43/47 vom 
22. November 1988 gefordert, 

von neuem ihn;r tJberzeugung Ausdruck verk/hend, daß es 
notwendig ist, ~ Kolonialismus zu beseitigen, und daß es 
ebenso erforderlich ist, die Rassendiskriminierullg und 
Verletzungen ~ grundlep~n Mensch~hte vo1lstlindig 
und restlos zu beseitigen, 

mit GenugtuUlig darflber, daß Palan am 1. Oktober 1994 
die Unabhängigkeit erlangt hat, 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von dem, WIIlI der Son
deransschuß E Hinblick auf die wirksame und vo1lstlindige 
Verwirklichung ~ Erklärung und die DurchfDhnmg ~ 
an~ einschlägig~ Resolutio~ ~ Vereinten Nationen 
zur Entko1onialisierung bereits geleistet hat, 

betonend, wie wichtig es ist, daß sich die Verwaltungs
mächte an ~ Arbeit des Sonderausschusses beteiligen, 

sowie mit Genugtuung Kenntnis nehmend von ~ Mitarbeit 
und aktiv~ Beteiligung einiger Verwaltungsmächte an ~ 
Arbeit des Sonderausschusses sowie von ihrer fortbesteh~ 
Bereitschaft, in ~ unter ihrer Verwaltung steh~ Gebieten 
Besuchsdelegatio~ ~ Vereinten Nation~ zu empfang~, 

mit Besorgnis feststellend, daß sich die Nich1betei1igung 
bestimmter Verwaltungsmächte negativ ~ die Arbeit des 
Sonderausschusses ausgewirkt hat, da ihm dadurch eine 
wichtige Informationsquelle über die unter ihrer Verwaltung 
stehendoo Gebiete vorenthalten wurde, 

sich bewqfJt, daß die vor kurzem unabhängig gewo~~ 
und die kurz vor ~ Unabhängigkeit ste~~n Staaten ~ 

... 0ßIde/Jes PraIokDll tkr GeneraIversmnmIg, Netl1III1IdvIm:Igsts 
Tasung, BeIIose 23 (A/49123). 

wirtschaftlichem und sozialem Gebiet sowie auf ~ 
Gebieten drinpd die Hi1fe ~ Vereinten N~ und ihres 
systimJs von Orgsnisation~ ~ötigen, 

sowie sich bewqfJt, daß die verblei~den Gebiete ohne 
Selbstregierung, darunter insbeson~ die kleinen Insel
gebiete, ~ wirtschaftlichem und sozialem Gebiet sowie ~ 
an~ Gebieten dringend die Hi1fe ~ Vereinten Natio~ 
und ihres Systems von OrgsniS8tio~ ~ötigen, 

1. bela4fIlgt ihre Resolution 1514 (XV) sowie alle ancfe. 
= . Resolutio~ zur Entkolonialisierung, namentlich ihre 
Resolution 43/47, in ~ sie die 1990 beg~e Dekade zur 
Internationalen Dekade zur Beseitigung des Kolonialismus 
erk1lirt hat, und fordert die Verwaltungsmächte gemBß diesen 
Resolution~ ~, alles Erforderliche zu tun, um ~ Völkern 
~ hetreffe~n Gebiete die möglichst baldige uneinge
schränkte Wahrnehmung ihres Rechts ~ Selbstbestimmung 
und Unabhängigkeit zu ermöglichen; 

2. stellt abermals fest, daß das Fortbestehen des ~lonia
Iismus in jedweder Erscheinungsform - einschließlich Rassis
mus und wirtschaftlicher Ausbeutlmg - mit ~ Charta ~ 
Vereinten Nati~, ~ Allgemeinen Erklärung ~ Men
sch~hte13O und ~ Erklärung über die Gewllhrung ~ 
Unabhängigkeit an koloniale ~ und Völlrer unvereinbar 
ist; 

3. bekriijligt ihn; Entschlossenheit, auch künftig aIIes zu 
tun, . was fIIr eine vo1lstlindige und rasche Beseitigung des 
~loniaIismus und die gewissenhafte Einba1tung ~ ent
sprechenden Bestimmungen ~ Charta, ~ Erklärung Ober die 
Gewllhrung ~ Unabhängigkeit an koloniale ~ und 
Völlrer und ~ Allgemeinen Erklärung ~ M~henrechte 
durch alle Staaten erforderlich ist; 

4. bela4fIlgt abermals ihn; UnterstQlzung fIIr die Bestre
bung~ ~ unter ~lonialherrschaft steh~ Völker, ihr 
Recht ~ Selbstbestimmung und Unabhängigkeit wahrzu
~; 

5. billigt ~n Bericht des Sonderausschusses fIIr den 
Stand ~ Verwirklichung ~ Erkliirung über die Gewllhrung 
~ Unabhängigkeit an koloniale ~ und Völlrer Ober seine 
TIltigkeit E Jahre 1994, mit ~ Arbeitsprogramm fIIr 
1995131; 

6. fonJen alle Staaten, ins~ die Verwaltungs
mlIchte, sowie die ~rganisatio~ und an~ Organi
satio~ des Systems ~ Vereinten Nation~ mif, innerhalb 
ihres jeweilip Zuständigkeitsbereichs ~ Empfehlunp des 
Son~husses E Hinblick ~ die Verwirklichung ~ 
Erklärung und die DurchfDhnmg an~ einsch1llgiger 
Resol~ ~ Vereinten Natio~ Geltung zu verschaffen; 

7. fonJen die Verwaltungsmächte mif, sicherzustellen, 
daß keine Aktivität ausländischer wirtschaftlicher ~ 
sonstiger Interessen in ~ unter ihrer Verwaltung stehen~ 
Gebieten ohne Selbstregierung ein Hindernis fIIr die Wahr
nehmung des Rechts ~ Völlrer dieser Gebiete ~ Se1bst
bestimm1mg und Unabhängigkeit darstellt; 

8. fonJen die Verwa1tungsmächte .rdem mif, 
militlIrische Aktivitäten in ~ unter ihrer Verwaltung steh~
~n Gebieten einzustellen und in Befolgung ~ entspre-

". ResoIutIm! 217 A (lD). 
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